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Beratungsfolge Beratungsergebnis 

Organ/Gremium Sitzung am TOP Ja Nein Enth. 

Bau- und Wirtschaftsausschuss 20.11.2018     

Hauptausschuss 26.11.2018     

Stadtrat 06.12.2018     

 
 

 
Betreff: 
Ausbaubeschluss für den grundhaften Ausbau der Gehwege und der Straßenbeleuchtung für 
das Wohngebiet Deutsche Einheit in Wolmirstedt 
 

 

 
Beschluss: 

 
Der Stadtrat der Stadt Wolmirstedt beschließt den grundhaften Ausbau der Gehwege und 
Straßenbeleuchtung für das Wohngebiet Deutsche Einheit in Wolmirstedt, entsprechend der 
anliegenden Planunterlage. 
 
 
 
 
 

Bürgermeisterin Fachbereich 
einreichender Fachdienst 

FD Finanzen Stadtentwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 

M. Cassuhn 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

M. Kohlrausch 

 
 
 
 
 
 
 
 

S. Heiß 

 
 



 

 

 
Sachdarstellung: 

 
Mit dem Planungsbeschluss Nr.: 604/2014-2019 wurde die Planung des Ausbaus der Ne-
benbereiche einschließlich der Straßenbeleuchtung für das Wohngebiet Deutsche Einheit im 
Stadtrat am 28.06.2018 beschlossen. Der Auftrag wurde an das Ingenieurbüro Muting GmbH 
aus Magdeburg vergeben.  
 
Vorausgegangen war die Maßnahme des WWAZ, bei der alle Kanalsysteme im Wohngebiet 
neu errichtet wurden und die Fahrbahndecken mit finanzieller Beteiligung der Stadt komplett 
neu aufgebaut wurden.  
 
Die verschlissenen Gehweganlagen und die Beleuchtung sollen nunmehr im Anschluss 
ebenso grundhaft erneuert werden. Lage und Umfang sind in den anliegenden Plandoku-
menten dargestellt. Die Anlagen sind Bestandteil des Beschlusses.  
 
Der Ausbau der Anlagen einschließlich der Nebenkosten werden ca. 575.000,- €  kosten. 
Entsprechende Mittel werden im Haushaltsplan 2019 eingeordnet.  
 
Die Maßnahme unterliegt der Beitragspflicht nach dem Kommunalen Abgabegesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt, so dass die Kosten anteilig auf die Anlieger verteilt werden. Eine 
entsprechende Anliegerversammlung wird Anfang des Jahres 2019 erfolgen. Im Anschluss 
daran erfolgt die Ausschreibung der Bauleistungen, so dass im Sommer 2019 die Baureali-
sierung erfolgen kann. 
 

 
 

 Fortsetzung Ergänzungsblatt Nr.            

  Mitwirkungsverbot gem. § 33 KVG LSA bestand nicht   
  Mitwirkungsverbot gem. § 33 Abs.       KVG LSA bestand für         

         

 Finanzielle Auswirkungen?       
  ja  nein       
         

 1 2 3  

 Gesamtkosten der Maßnahme 
(Anschaffungs-/ Herstellungs-
kosten) in Euro: 575.000,- 

Jährliche Folgekosten/-
lasten in Euro: 

Objektbezogene Einnah-
men (Zuschüsse/ Beiträge) 
in Euro: 287.000,-  

 

          

       

 Veranschlagung: im Haushalt              ja                           nein   
  im Haushaltsjahr/Finanzplanjahr  2018/19   
  Produktkonto:       54111 785200   
      

         
 
 
 
Anlagen: 
Kurzerläuterung 
Lageplan 
Querschnitt 
Beleuchtungsblatt 
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